
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Liefer- und Zahlungsbedingungen)

GELTUNGSBEREICH
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn 
sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 
Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf seine Geschäfts- oder Lieferbedingungen wird 
hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der 
Auftragnehmer sie schriftlich bestätigt.
Diese Geschäftsbedingungen bleiben auch dann verbindlich, wenn einzelne Teile aus irgendwelchen 
Gründen nicht wirksam sein sollten.

PREISANGEBOTE
Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, daß die der 
Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.
Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer, soweit sich die Mitteilung oder 
das Angebot nicht an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes richtet. Die Preise des 
Auftragnehmers gelten ab Werk. Sie schließen Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten 
nicht ein.
Wenn nichts anderes im Angebot angegeben ist, so handelt es sich bei allen Preisen, um Tagespreise, 
die der jeweiligen Situation angepaßt werden können. In den Preisen ist nur die einfache Verpackung 
(Umhüllung) der Erzeugnisse enthalten.
Aufträge, die in ihrer Formulierung von den Angeboten in irgendeinem Punkte abweichen, bedürfen zur 
Begründung einer Verbindlichkeit der Bestätigung durch den Auftragnehmer. Grundsätzlich werden 
Termine erst durch die Auftragsbestätigung verbindlich. Einwendungen wegen eines Abweichens des 
Inhaltes einer Auftragsbestätigung vom Bestellbrief müssen innerhalb von 2 Werktagen nach Einlangen 
der Auftragsbestätigung erhoben werden, widrigenfalls der Inhalt der Auftragsbestätigung als vereinbart 
gilt. Im übrigen sind Preisangebote grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, daß deren Verbindlichkeit 
ausdrücklich zugesagt wurde. Eine Erhöhung maßgeblicher Preise sowie eine Erhöhung der Personalkosten 
aufgrund kollektivvertraglicher Vereinbarungen oder gesetzlicher Vorschrift nach Abgabe des Preises, 
aber vor Verrechnung der Lieferung, berechtigt den Auftragnehmer, auch ohne vorhergehende Anzeige 
der Überschreitung des Kostenvoranschlages, die daraus resultierende Preiserhöhung in Rechnung zu 
stellen. Diese Bedingung wird vom Auftraggeber ausdrücklich genehmigt. Nachträgliche Änderungen 
auf Veranlassung des Auftraggebers (z.B. auch im Rahmen der sog. Besteller- und Schnitttiefenkorrektur) 
einschließlich des dadurch verursachten Maschinenstillstandes werden dem Auftraggeber berechnet.
Überschreitung des Angebotes (Kostenvoranschlages), die durch Änderungen des Auftraggebers bewirkt 
werden, gelten als vom Auftraggeber auch ohne Benachrichtigung durch den Auftragnehmer genehmigt. 
Der Auftraggeber verzichtet für solche Fälle auf das Rücktrittsrecht.

RECHNUNGSPREIS
Der Auftragnehmer fakturiert seine Lieferungen und Leistungen mit dem Tage, an dem er - auch teilweise 
- liefert, für den Auftraggeber einlagert oder für ihn auf Abruf bereithält. Der Rechnungspreis kann 
vom Bestellpreis abweichen, wenn die unter dem Punkt Preisangebote erwähnten Änderungen mit 
Einverständnis des Auftraggebers durchgeführt wurden.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist innerhalb von 30 Kalendertagen nach 
Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten.
Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungshalber angenommen, 
sofern das Geldinstitut die Annahme bestätigt hat. Diskont und Spesen trägt der Auftraggeber. Diese sind 
vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung und 
Zurückleitung des Wechsels bei Nichteinlösung haftet der Auftragnehmer nicht, sofern ihm oder seinem 
Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.
Bei Wechsel, Schecks und Überweisungen ist jener Tag maßgeblich, mit dem das Geldinstitut die 
Gutschrift für den Auftragnehmer vornimmt.
Vor Leistung einer bedungenen Anzahlung besteht für den Auftragnehmer keine Verpflichtung zu 
Auftragsausführung. Allenfalls daraus entstehende, weitere Folgen (z.B. Nichteinhalten der Lieferfristen) 
gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung 
aufrechnen. Einem Auftraggeber, der Vollkaufmann im Sinne des HGB ist, stehen Rückbehaltungs- und 
Aufrechnungsrechte nicht zu. Soweit der Auftraggeber Forderungen gegen den Auftragnehmer aus 
Leistungsbeziehungen hat und grundsätzlich eine Aufrechnung zulässig wäre, ist der Auftraggeber nicht 
berechtigt, Forderungen gegenüber dem Auftragnehmer an Dritte abzutreten (Zessionsverbot).

ZAHLUNGSVERZUG
Wird eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Auftraggebers bekannt oder 
ist er in Zahlungsverzug, so steht dem Auftragnehmer das Recht zu, sofortige Zahlung sämtlicher, auch 
noch nicht fälliger Rechnungen zu verlangen. Überdies hat der Auftragnehmer das Recht, die Weiterarbeit 
an den laufenden Aufträgen von anteiligen Zahlungen abhängig zu machen.
Weiters hat der Auftragnehmer das Recht, die noch nicht ausgelieferte Ware zurückzuhalten bzw. bei 
Nichtzahlung der anteiligen Zahlungen die Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einzustellen. Diese 
Rechte stehen den Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber trotz einer verzugsbegründenden 
Mahnung keine Zahlung leistet.
Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Österr. 
Nationalbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht 
ausgeschlossen.

LIEFERZEIT
Die Lieferzeit beginnt mit dem Tage des schriftlichen Einganges des Auftrages beim Auftragnehmer, 
insoweit alle Arbeitsunterlagen klar und eindeutig dem Auftragnehmer zur Verfügung stehen und in der 
Auftragsbestätigung nichts Abweichendes vermerkt wurde; sie endet an dem Tag, an dem die Ware den 
Betrieb des Auftragnehmers verläßt. Die verspätete Übergabe von Auftragsunterlagen verlängern den 
vereinbarten Liefertermin und erfordern prinzipiell eine neuerliche Festlegung des Lieferzeitpunktes.
Vereinbarte Lieferzeiten sind grundsätzlich nur Zirkatermine, sofern sie nicht ausdrücklich als Fixtermine 
schriftlich zugesagt wurden.
Bei Lieferverzug kann der Auftraggeber erst nach Setzung einer angemessenen Nachfrist Erfüllung und 
Schadenersatz wegen Verspätung begehren oder einen Rücktritt vom Vertrag erst nach neuerlicher 
Setzung einer Nachfrist erklären. Die Nachfrist muß der Art und dem Umfang des Auftrages angemessen 
sein. Soweit ein Schaden auf einem Verschulden des Auftragnehmers (ausgenommen grobes Verschulden) 
beruht, ist er mit der Höhe des Auftragswertes (Eigenleistung ausschließlich Vorleistung und Material) 
begrenzt. Entgangener Gewinn kann nicht eingefordert werden.

LIEFERUNG
Lieferungen erfolgen ab Betrieb des Auftragnehmers auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers, falls 
dies nicht anders vereinbart wurde (Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10% gestattet und sind anteilig 
zu verrechnen.)

ANNAHMEVERZUG
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die vertragsmäßig übersandte oder zur Abholung bereitgestellte Ware 
unverzüglich anzunehmen; kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt die Lieferung als an dem Tage 
erfolgt, an dem die Annahme hätte vertragsmäßig erfolgen sollen; damit geht die Gefahr des zufälligen 
Untergangs auf den Auftraggeber über. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei vorliegendem Annahmeverzug 
oder auch bei Eintritt einer durch höhere Gewalt verursachten Lieferungsunmöglichkeit die Waren auf 
Kosten und Gefahr des Auftraggebers selbst zu lagern oder bei einem Spediteur einzulagern. 

BEANSTANDUNGEN
Der Auftraggeber hat die Vertragsmäßigkeit der gelieferten Ware in jedem Fall zu prüfen. Telefonisch 
oder elektronisch angeordnete Änderungen werden vom Auftragnehmer ohne Haftung für die Richtigkeit 
durchgeführt. Beanstandungen (Mängelrüge) wegen offensichtlicher Mängel sind unverzüglich nach 
Ablieferung und bestimmt dem Auftragnehmer anzuzeigen. Versteckte Mängel müssen unverzüglich 
nach Entdecken, spätestens jedoch innerhalb von 3 Monaten, nachdem die Ware den Betrieb des 
Auftragnehmers bzw. dessen Machtbereich verlassen hat, beim Auftragnehmer geltend gemacht 
werden. Bei Teillieferung gelten diese Regelungen jeweils für den gelieferten Teil. Mängel eines Teils 
der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, daß die 
Teillieferung für den Auftraggeber tatsächlich und nachweislich ohne Interesse ist (die Beweislast trifft 
diesfalls den Auftraggeber).
Der Auftragnehmer haftet keinesfalls für Schäden, die durch mangelhafte Lagerung der Erzeugnisse 
seitens des Auftraggebers entstanden sind.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Handeln verursacht wurde. Schadenersatzansprüche wegen Unmöglichkeit der Leistung sind 
beschränkt auf den Ersatz des voraussehbaren Schadens und die Höhe des Auftragswerts, soweit der 
Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurde.
Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten in gleichem Umfang für die Erfüllungs- oder 
Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers. Beim kaufmännischen Verkehr haftet der Auftragnehmer 
darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungs- oder Besorgungsgehilfen, es sei denn, 
der Vorwurf der groben Fahrlässigkeit trifft einen leitenden Angestellten des Auftragnehmers.
Die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierenden Sachschäden sowie Produkthaft
ungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, sind ausgeschlossen. Die 
Haftungsbeschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern zu überbinden, mit der Verpflichtung 
zur weiteren Überbindung.
Der Liefergegenstand bietet nur jene Sicherheit, die unter Beachtung der materialspezifischen 
Eigenschaften erwartet werden kann.

BEIGESTELLTE MATERIALIEN
Für die Durchführung von Registerstanzarbeiten, an gebundenen Exemplaren sind bei der Herstellung dieser 
Exemplare Stanzmarkierungen in so ausreichender Qualität anzubringen, daß die jeweiligen Stanzungen 
ohne Vor- und/oder Nachbearbeitung durch uns durchgeführt werden können. Sollte durch Fehlen 
dieser Stanzmarkierungen durch ungenaue Anbringung oder Beschädigung derselben, beim Stanzen 
ein vermehrter Arbeitsaufwand, der bei ordnungsgemäßem Vorhandensein der Stanzmarkierungen nicht 
angefallen wäre entstehen, so sind die daraus erwachsenden Mehrkosten vom Auftraggeber zu tragen. Die 
Stanzmarkierungen sind auf der jeweils letzten Seite des zu stanzenden Registers vom Auftraggeber so zu 
positionieren, daß die Stanzmarkierungen durch den Registerschnitt aus dieser Seite (bzw. aus dem Buch) 
entfernt werden. Zu dem sind für Rüstzwecke 1-2% der Gesamtauflage als Zuschuß einzurechnen.
Vom Auftraggeber beigestellte Materialien, sind franko Betrieb des Auftragnehmers anzuliefern. Der 
Eingang wird bestätigt ohne Gewähr für die Richtigkeit der in den Lieferdokumenten angegeben Menge. 
Der Auftragnehmer ist erst in der Lage, während des Produktionsprozesses eine ordnungsgemäße 
Übernahme und Überprüfung durchzuführen und haftet lediglich für solche Schäden, die durch eigenes 
Verschulden entstanden sind.
Für den Auftragnehmer besteht keine Prüf- und Warnpflicht bezüglich der vom Auftraggeber beigestellten 
Materialien. Der Auftraggeber haftet als Verwahrer im Sinne des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, alle mit der Prüfung und Lagerung des beigestellten Materials 
verbundenen Kosten zu berechnen.
Verpackungsmaterial sowie die üblichen Abfälle gehen mit der Bearbeitung in das Eigentum des 
Auftragnehmers über.

LAGERUNG VON DRUCKERZEUGNISSEN UND DGL.
Für den Auftragnehmer besteht keine Verpflichtung, dem Auftrag mitgelieferte Unterlagen, nach 
Durchführung des Auftrages zu lagern, es sei denn, es ist darüber eine besondere Vereinbarung mit dem 
Auftraggeber zustande gekommen; in diesem Fall trägt der Auftraggeber Kosten und Gefahr der Lagerung. 
Wenn eine vorübergehende Einlagerung beim Auftragnehmer ausdrücklich vereinbart ist, so haftet dieser 
für keinerlei Schaden, der trotz Wahrnehmung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes während 
der Einlagerung an der Ware entstanden ist. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Versicherungen 
zur Abdeckung von Risken eingelagerter Waren abzuschließen. Der Auftragnehmer verrechnet dem 
Auftraggeber die Einlagerung von fertigen oder halbfertigen Erzeugnissen nach dem jeweils gültigen 
Speditionstarif für Kaufmannsgüter. 

HAFTUNG DES MITTLERS
Tritt ein Mittler des Stanzauftrages im Namen eines Dritten auf, so haftet er für die Einbringlichkeit der 
Forderung des Auftragnehmers als Bürge und Zahler. Dem Auftragnehmer steht jedoch das Recht, die 
Bezahlung der offenen Forderung vom Vermittler einzufordern, erst nach vergeblicher Mahnung des 
Geschäftsherrn zu. Der Mittler verpflichtet sich, die Rechte des Auftragnehmers auf seinen Geschäftsherrn 
zu überbinden.

EIGENTUMSVORBEHALT
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Lieferpreises Eigentum des Auftragnehmers. 
Die nachfolgenden Bedingungen gelten nur für Geschäftsbeziehungen mit Auftraggebern, die Vollkaufleute 
im Sinne des HGB sind: Die Ware bleibt Eigentum des Auftragnehmers bis zur vollständigen Bezahlung 
aller zum Rechnungsdatum bestehenden Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber. 
Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des 
Auftragnehmers. Die Forderungen des Auftraggebers aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
werden bereits mit Auftragserteilung zur Sicherung sämtlicher Forderungen des Auftragnehmers aus dem 
Geschäftsverhältnis an den Auftragnehmer abgetreten. Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware aufgrund eines Kauf-, Werk-, Werklieferungs- oder ähnlichen Vertrags nur berechtigt und 
ermächtigt, wenn die Forderung aus der Weiterveräußerung auf den Auftragnehmer übergeht.
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Auftraggeber nicht berechtigt. Auf Verlangen 
des Auftragnehmers ist der Auftraggeber verpflichtet, die Abtretung dem Drittbesteller zur Zahlung an 
den Auftragnehmer bekannt zu geben. Übersteigt der Wert der für den Auftragnehmer bestehenden 
Sicherheiten dessen Forderung insgesamt um mehr als 20%, so ist der Auftragnehmer auf Verlangen des 
Auftraggebers oder eines durch die Übersicherung des Auftragnehmers beeinträchtigten Dritten insoweit 
zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Auftraggebers verpflichtet.

RÜCKBEHALTUNGSRECHT
Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Vorlagen, Druckbogen und Rohmaterialien 
und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 HGB bis zur vollständigen Erfüllung 
aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu.

ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND
Erfüllungsort der Lieferung und Zahlung ist Sitz des Auftragnehmers.
Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Vertragsverhältnisses, 
das diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen unterliegt, oder für Rechtsstreitigkeiten aus solchen 
Vertragsverhältnissen ist für Klagen des Auftragnehmers nach Wahl des Auftragnehmers der 
Gerichtsstand des Auftragnehmers oder der allgemeine Gerichtsstand des Auftraggebers, für Klagen 
gegen den Auftragnehmer der allgemeine Gerichtsstand des Auftragnehmers ausschließlich zuständig.

AUFTRAGSABMACHUNG
Alle Auftragsabmachungen bedürfen der schriftlichen Form. Mündliche Abreden, z.B. durch Mitarbeiter 
des Außendienstes, soweit sie nicht schriftlich bestätigt werden, gelten als nicht erfolgt.
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